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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung von Regierungsrat Dr. iur. Friedrich 
Fonk über "Die Behörde des Regierungspräsidenten" ist im Forschungs-
institut der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer bereits 
1965 geplant, aber erst 1966/67 durchgeführt worden, ohne mit den ver-
waltungspolitischen Zielsetzungen konkurrieren zu wollen, die inzwi-
schen dem Thema eine besondere Aktualität gegeben haben. Die Arbeit 
behandelt die Regierungen als Mittelbehörden der allgemeinen Landes-
verwaltung innerhalb der staatlichen Behördenorganisation sowie inner-
behördliche Organisationsfragen dieser Regierungen in sechs Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland. Sie berücksichtigt nicht nur die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften dieser Länder, sondern beruht auch auf den 
Verwaltungserfahrungen ihrer Regierungen und den Äußerungen des 
Fachschrifttums. Dabei ist mit Absicht den bisher weniger berücksich-
tigten Gesichtspunkten der Verwaltungspraxis besondere Aufmerksam-
keit zugewendet worden. Die Erörterungen sind auf Gemeinsamkeiten 
und Besonderheiten sowie auf charakteristische Eigenarten und verbesse-
rungsbedürftige Organisationen gerichtet. Sie beziehen gelegentlich auch 
verwaltungsgeschichtliche und verwaltungspolitische Aspekte aus Grün-
den der Verwaltungsvergleichung ein, erstreben aber in der Hauptsache 
eine verwaltungswissenschaftliche Bestandsaufnahme auf vergleichen-
der Grundlage in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Diese Be-
standsaufnahme schafft eine fachliche Voraussetzung für die politische 
Entscheidung über eine Verwaltungsvereinfachung oder eine Verwal-
tungsreform. Auf diese Weise dürften wichtige Erkenntnisse für die 
Verwaltungswissenschaft und die Verwaltungspraxis gefördert werden. 

Der Verfasser der Monographie ist z. Z. wieder beim Regierungspräsi-
denten in Düsseldorf tätig. Er ist antragsgemäß zur Bearbeitung des 
Themas an die Hochschule Speyer abgeordnet und als Wissenschaftlicher 
Referent dem Forschungsinstitut der Hochschule zugewiesen gewesen. 
Er hat seine Untersuchung, die von mir betreut worden ist, selbständig 
erarbeitet und nach eigener Konzeption und Ausarbeitung vorgelegt. Auf 
die besonderen Schwierigkeiten bei Beschaffung der erforderlichen Un-
terlagen muß hingewiesen werden. Allen Persönlichkeiten aus den 
Ministerien der Länder und ihren Regierungen, die mit Auskünften und 
Materialbeschaffung zur Verfügung gestanden haben, gebührt aufrichti-
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ger Dank. Besonderer Dank ist auch dem Referendar Klaus-Dieter 
Schneider aus Essen abzustatten, der dem Verfasser zeitweise bei der 
Sichtung der Materialien zur Seite gestanden hat. 

Der recht aufschlußreiche Gedankenaustausch mit erfahrenen Ver-
waltungspraktikernhat u. a. ergeben, daß die Verwaltungsorganisation 
der Regierungen zuweilen als verbesserungsbedürftig angesehen wird, 
was auch in Vorarbeiten zu Organisationsänderungen zum Ausdruck 
gelangt. Da solche Neuerungsbestrebungen auch in anderen Bereichen 
der Staats- und Kommunalverwaltung bemerkt werden, treten Schwie-
rigkeiten in Erscheinung, die aus einer weit verbreiteten Aufgabenkom-
plikation resultieren. Sie stehen oft mit der Notwendigkeit einer Ratio-
nalisierung angesichts fortschreitender Aufgabenvermehrung und Auf-
gabenhäufung im Zusammenhang, ergeben sich aber auch aus wachsenden 
Anforderungen an neue Spezialkenntnisse auf den Fachgebieten der 
Technik, der Wirtschaft, der sozialen Verhältnisse u. a. m. In der Ver-
waltungsorganisationist bisher meist improvisiert worden, um sich ver-
änderten Situationen anzupassen, ohne die Grundsatzfrage zu stellen: 
Wie muß die Organisation aussehen und welcher Mitarbeiter bedarf es, 
um nach einer Neuordnung der Aufgabenverteilung die gestellten Auf-
gaben wirksam wahrnehmen zu können? Diese Fragestellung deutet aber 
schon mehr auf eine Reform als auf eine bloße Vereinfachung hin. Es sind 
verwaltungswissenschaftliche Untersuchungen erforderlich, um sowohl 
auf der Grundlage der Vergleichung und der Erfahrung als auch im 
Hinblick auf die künftigen Bedürfnisse und auf den ihnen zugeordneten 
Verwaltungsauftrag das für die Kompetenzverteilung einerseits und die 
Zuständigkeitsordnung der Verwaltungsorganisation andererseits Erfor-
derliche zu erkennen und zu veranlassen. Die seit Jahrzehnten stark 
ergänzungsbedürftigen Fragen der Organisationslehre und des Organisa-
tionsrechts haben in den letzten Jahren größere Beachtung gefunden 
(z. B. durch Nordsieck, Rasch, Wolff, Luhmann etc.), ohne bereits für die 
öffentliche Verwaltung Folgeil gehabt zu haben. Vielleicht sind einige 
Grundfragen noch zu kontrovers, die Erörterungen gelegentlich noch 
recht allgemein und die Organisationsbegriffe noch zu uneinheitlich, um 
der Verwaltungspraxis schon überall hinreichend dienen zu können. 
Vermutlich gehen auch die Auffassungen in der gesamten Behörden-
praxis mit Rücksicht auf Herkommen, Bedürfnis und Wirksamkeit .der 
Verwaltungsorganisation noch zu sehr auseinander, um sofort bestmög-
liche Lösungen zu erzielen. 

Wo allerdings statt effektiver Verbesserungen der öffentlichen Ver-
waltung ein totaler Strukturwandel in Betracht gezogen wird, sollten 
doch wohl eine Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Organisations-
systems sowie Rücksichtnahmen auf Staat und Kommunen ernsthaft ge-
prüft werden. Die z. Z. diskutierte überwiegende Kommunalisierung der 
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allgemeinen Landesverwaltung erfordert eine hochpolitische Entschei-
dung mit klaren Erkenntnissen der Folgen; es handelt sich also keines-
wegs nur um ein Rationalisierungsproblem. Es fragt sich z. B., ob eine 
potentielle Vermehrung der kommunalen Weisungsaufgaben notwendig 
zu einer Verkürzung der kommunalen Selbstverwaltung führt, ob eine 
Aufhebung der allgemeinen Landesverwaltung vielleicht die Rechts-
stellung der Länder verändert oder noch im Einklang mit der bundes-
staatlichen Aufgabenverteilung steht und ob die dann folgerichtige Zu-
ständigkeitsverlagerung zu Lasten der Zentral- und Sonderbehörden 
wirklich den politischen Zielsetzungen entspricht. Schwierigkeiten könn-
ten sich auch ergeben, wenn eine Identifizierung unterer und höherer 
Verwaltungsbehörden ebenso ausscheiden muß wie die gebietliehe Über-
einstimmung von Planungsregion und Verwaltungsregion. Solche Bei-
spiele lassen sich leicht vermehren. Die allgemeine Landesverwaltung ist 
kein Überbleibsel aus der Organisation der Sonderverwaltungen, sondern 
muß unter grundsätzlich staatspolitischen Gesichtspunkten verstanden 
werden. Die Struktur der Landesverwaltungsorganisation würde völlig 
verändert, wenn die allgemeine Landesverwaltung künftig nicht mehr 
durch Landesbehörden ausgeübt werden sollte. 

Der Hinweis auf die Bedeutsamkeit einer derartigen staatspolitischen 
Grundentscheidung darf nicht dahin mißverstanden werden, daß alles 
beim alten bleiben muß, daß die Regierungsbezirke z. T. nicht erweitert, 
die Regierungen organisatiorisch nicht verbessert und die Aufgaben-
verteilung zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht 
neugeordnet werden soll, sobald die Voraussetzungen ihrer Leistungs-
fähigkeit geschaffen sind. Im Gegenteil: Aufgabenbelastung und Zu-
ständigkeitsordnung bedürfen dringend der Überprüfung. Dazu gehören 
auch Probleme der Funktionen, Zuständigkeiten und Organisation der 
Behörde des Regierungspräsidenten, mit denen sich diese Arbeit aus dem 
Forschungsinstitut der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
hauptsächlich befaßt. 

Speyer, den 1. April1967 

Prof. Dr. Dr. Erich Becker 
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Ministerialblatt für die preußische innere Verwaltung 
= mit weiteren Nachweisen 

Ordnungsbehördengesetz (Nordrhein-Westfalen) 

Preußisches Verwaltungsblatt 
= Regierungsblatt 
= Regierungsbezirk 

Sammlung des bereinigten Gesetz- und Verordnungsblattes für 
das LandNordrhein-Westfalen 
Sammlung des bereinigten Ministerialblattes für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
Verwaltungsbezirk 
Verwaltungsgerichtshof 

Verordnung 

Wahlperiode 
Zeitschrift für Beamtenrecht 



Einführung 

Die gesamte Staatsverwaltung ist nur als ein einheitlicher Verantwor-
tungsbereich zu begreifen. Darin ruht der Erfolg jeglicher Verwaltungs-
tätigkeit, sofern sie wirklich auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist, und 
ebenso die Angemessenheit ihrer Organisation. Wo diese Überzeugung 
fehlt, leidet sowohl die Gestaltung des Behördenaufbaues als auch das 
Selbstverständnis der Verwaltung Schaden. 

Das Rückgrat der Staatsverwaltung ist die sogenannte allgemeine Ver-
waltung, deren typische Erscheinungsform in der Mittelstufe nach dem 
derzeitigen Verwaltungsaufbau in den Ländern Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz die Regierungen1 sind. Das Leitbild der allgemeinen Verwaltung 
wird noch im einzelnen zu erörtern sein. Als organisatorische Institution 
ist die allgemeine Verwaltung im Laufe der Zeit ständigen Wandlungen 
unterworfen gewesen. Viele Kräfte haben auf sie eingewirkt und machen 
auch heute ihren Einfluß geltend, und zwar hauptsächlich im Hinblick auf 
die Regierungen. Die Notwendigkeit der Spezialisierung ist unter den 
Gesichtspunkten organisatorischer Zweckrationalität das stärkste Argu-

1 In der vorliegenden Untersuchung wird für die Behörde des Regierungs-
präsidenten in der Regel die allgemeine Bezeichnung "Regierung" verwendet, 
um den unterschiedlichen Benennungen in den einzelnen Ländern gleicher-
maßen gerecht zu werden. In Baden-Württemberg heißen die Behörden Regie-
rungspräsidien, in Bayern Regierungen, in Rheinland-Pfalz Bezirksregierun-
gen. Im Gegensatz zu diesen Benennungsmöglichkeiten nach dem sogenannten 
Behördensystem wird in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
offiziell noch die Bezeichnung nach dem Behördenleiter bevorzugt; dort führt 
die Behörde die Bezeichnung Der Regierungspräsident (, in Braunschweig und 
Oldenburg "Der Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braun-
schweig" bzw. .,Oldenburg"). Die verschiedenen Benennungsarten sind aus 
ihrem Herkommen zu erklären und knüpfen insofern an die Behördenver-
fassung an, je. nachdem, ob das kollegiale oder das monokraUsehe Prinzip ver-
wirklicht war. Vgl. dazu unten S. 133 f. Die Bezeichnung nach dem Behörden-
leiter entspricht der derzeitigen monokratischen Organisation (Chef-, Büro-
oder Präfektursystem). Gegen diese Bezeichnungsform wird jedoch geltend 
gemacht, daß sie nach heutiger Auffassung der institutionellen Bedeutung 
einer Behörde nicht mehr entspreche und außerdem die Unterscheidung zwi-
schen Behörde und Behördenleiter nicht zutage treten lasse. Gegen die Wahl 
der Bezeichnung .,Regierungspräsidium" wird eingewendet, daß unter Präsi-
dium ein Kollegium verstanden werde, während sich gegenüber der früher 
einmal kollegialen Behördenverfassung bei den Regierungen längst das büro-
kratische System durchgesetzt habe. Auch in den Ländern, in denen die Regie-
rungen nach ihren Leitern benannt sind, ist die Neigung festzustellen, eine 
echte Behördenbezeichnung zu verwenden. 
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ment, mit dem sich die allgemeine Verwaltung auseinanderzusetzen hat. 
Andere Argumente fordern staatspolitische Grundentscheidungen her-
aus. Sie sind hier nicht Gegenstand der Überlegungen. Es ist jedoch un-
entbehrlich, bei der Betrachtung der administrativen Konstruktionen 
stets zwischen den organisatorisch-technischen Notwendigkeiten und den-
jenigen Anforderungen zu trennen, die aus anderen Erwägungen an ihre 
Ausgestaltung in dieser oder jener Form gestellt werden. 

Die Fragen der Funktionen, der Zuständigkeiten und der Organisation 
eines Behördentypus, der im Mittelpunkt verwaltender Staatstätigkeit 
steht, sind nicht immer im gleichen Umfang ein Problem gewesen, wie sie 
es heute zu sein scheinen. Es schützt vor Fehlentscheidungen, wenn man 
darüber Klarheit gewinnt, daß das vermeintliche Problem der Mittelstufe 
staatlicher allgemeiner Verwaltung nur ein Symptom einer allgemeinen 
Entwicklung ist. Alle Ordnungsstrukturen sind heute durch ein hohes 
Maß an Desintegrierung gekennzeichnet. Desintegrierung bedeutet nicht 
nur Entfaltung und Fruchtbarmachung spezieller Bereiche, sondern auch 
die Lösung bestehender Verbindungen, die Gefahr der Schaffung be-
ziehungsloser Systeme. Es erübrigt sich, diese Erscheinung des Näheren 
zu skizzieren. Sie ist auf allen Gebieten des sozialen Lebens anzutreffen. 
Für den Bereich des materiellen Rechts hat man sie zur Kenntnis genom-
men, indem man dessen wachsende Zersplitterung, Perfektion und Un-
übersichtlichkeit beklagt, ohne allerdings bis jetzt ein Heilmittel dagegen 
gefunden zu haben, das alle Wünsche berücksichtigt. Die Gefahr des Aus-
einanderfalls droht aber ebenso der Organisation. Damit ist hier jedoch 
nicht so sehr die Uneinheitlichkeit des Verwaltungsaufbaues in den Län-
dern oder die Frage der kommunalisierten Mittelstufe gemeint, sondern 
vielmehr die Tendenz zur Auflösung der einheitlichen Verwaltung in eine 
Vielzahl unverbunden nebeneinanderstehender Spezialverwaltungen. 
Die Problematik der Spezialität in ihren vielfältigen Erscheinungsfor-
men, wie sie im Zusammenhang mit den Erörterungen des Themas immer 
wieder auftauchen wird, ist ein Spiegelbild des Wirkens desintegrativer 
Kräfte auf dem Felde der Organisation. Schon jeder Zuständigkeitsauf-
teilung folgen Integrationsfragen (in der Form von Koordinierungs-
fragen) auf dem Fuße. Je differenzierter die Zuständigkeitsbereiche sind, 
desto schwieriger wird ihr Zusammenhalt. Gleichzeitig wird er infolge 
der Verdichtung der Querschnittswirkungen nötiger denn je zuvor .. Das 
Bemühen um den organisatorischen Zusammenhalt ist die eigentliche 
Sorge jeder modernen Verwaltungsreform. Die hastigen Schritte de:Ji• 
jenigen, die dieses Anliegen nicht als Hauptziel vor Augen haben, werden 
kaum dazu führen, vorhandene Mängel zu beseitigen. 

Der Verlust integrativer Staatsverwaltung ist gleichbedeutend mit dem 
Verlust staatlicher Stabilität. Der französischen Verwaltung wird nach-
gerühmt, ohne Rücksicht auf politische Umstürze, Verfassungsänderun-
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gen und Kriegsniederlagen die Elemente der Fortdauer und des Gleich-
gewichts in sich zu tragen2• Soweit sich Gleiches von der deutschen Ver-
waltung sagen läßt, ist es mit den Regierungen verbunden, die sich zu-
letzt in der Zeit des Wiederaufbaues nach dem zweiten Weltkrieg als 
staatstragende und nicht zu ersetzende Institutionen erwiesen haben. Von 
ihrer organisatorischen Anlage her bieten auch heute die staatlichen 
Mittelbehörden der allgemeinen Verwaltung, die auch die Behörden der 
objektiven Staatsverwaltung genannt werden, am ehesten die Gewähr 
für die Möglichkeit, das Auseinanderfallen der öffentlichen Verwaltung 
zu verhindern und die Integration der Fachbereiche zu bewältigen. 

Auf dem Hintergrund dieser Erwägungen ist die vorliegende Unter-
suchung zu verstehen. Es ist ihr hauptsächliches Anliegen, die Geschlos-
senheit des Modells allgemeiner Verwaltung und die funktionale Stellung 
der Behörde des Regierungspräsidenten in ihr vor Augen zu führen, her-
auszufinden, ob das Grundverständnis des Behördentypus Regierung in 
den einzelnen Ländern noch aus einer gemeinsamen Wurzel gespeist wird 
oder sich bereits im einzelnen isoliert hat, und nach Möglichkeit eine Sy-
stematisierung des in keiner Weise aufgearbeiteten Komplexes vorzu-
nehmen. Dabei stellte sich heraus, daß der stets vernachlässigten Innen-
organisation besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden mußte, weil 
ihre Analyse erst eine stichhaltige Aussage über die Verwaltungskraft der 
Behörde gestattet. Die Beschäftigung damit vermittelte die Gewißheit, 
daß hier mancherorts noch erhebliche Reserven vorhanden sind, deren 
Ausschöpfung die Behörde in den Stand setzen kann, den Ansturm der 
Spezialisierung und der Koordinierungsbedürftigkeit zu bewältigen. 
Aber auch an den Funktionen, die die Regierung innerhalb des staatlichen 
Behördengefüges zu erfüllen vermag, erweist sich die Brauchbarkeit 
eines Organisationssystems, das in seiner Ausformung noch deutlich 
sichtbar in der Tradition des 19. Jahrhunderts verankert ist. 

Der Vergleich zwischen den jeweiligen Regelungen und Verhältnissen 
in den einzelnen Ländern ist das wichtigste Hilfsmittel zur Erfassung und 
Darstellung der Regierung als Behördentypus. Er ist auch von großer Be-
deutung für die praktische Organisationsarbeit in den Ministerien. Der 
gegenseitige Austausch zwischen den Ländern und schon allein das ver-
gleichende Zurateziehen der Regelungen in den anderen Ländern kann 
zwar nicht auf jeden Fall passende Lösungen, aber doch zumindest nütz-
liche Anregungen geben. Die auf diese Weise zustandekommende Ver-
knüpfung dient nicht zuletzt einer die Ländergrenzen überschreitenden 
Homogenität der Verwaltungsstruktur und damit auch ihrer Stabilität in 
dem vorerwähnten Sinne. Für die Verwaltungsorganisation ist es besser, 

1 Langrod, Hauptprobleme S . 192 f., 217. 

2 Speyer311 


